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Sachgebiet Stadtplanung:Baudezernat:

Bebauungsplan

Maßstab:     1 : 500 Datum:   20.02.2020

Baugebiet: "Westlich Sandgrubenstraße"
Planbereich-Nr.: 87

Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung
der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

WA Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Zeichenerklärung:

(§ 9 Abs.1 Nr.1,  BauGB, § 16 BauNVO)
Maß der baulichen Nutzung

Art der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs.2 Nr.1, § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Grünflächen
(§ 5 Abs.2 Nr.5 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6  BauGB)

öffentliche GrünflächenöG

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs.1 Nr.25 Buchstabe a) Abs.6  BauGB)

Anpflanzen: Bäume

pfg

(§ 5 Abs.2 Nr.10 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6  BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft

max. Außenwandhöhe: in Metern über Erdgeschossfußbodenhöhe

Zahl der VollgeschosseIII

Grundflächenzahl

AwH max = 14.00 m

Dachform: Pultdach / Dachneigung in GradPD  0° - 10°

(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

EFH = 425.50 m Festgesetzte Erdgeschossfußbodenhöhe der Hauptgebäude in Meter ü. Normal-Null
(§ 9 (2) BauGB + § 18 (1) BauNVO)

o offene Bauweise
Bauweise:

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

VG StellplätzeSt

vorh. Weg

Retentionsflächen gemäß Planeinschrieb: RegenrückhaltebeckenRRB

(§ 5 Abs.2 Nr.7 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.14 und Abs.6  BauGB)

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses

Füllschema der Nutzungsschablone

Bauweise

Grundflächenzahl (GRZ)

Art der baulichen Nutzung

Anzahl Vollgeschosse

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Höhenlinien

1607/1 Flurstücksnummer

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

Stellplätze

1.00 m Linien
  0.50 m Linien

Dachform Dachneigung

Sonstige Planzeichen

Carport und FahrradabstellbereichCp + F

maximale  Außenwandhöhe

Hinweise

FD Dachform: Flachdach

St

-

0,4

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Spielplatz

Anpflanzen von Hecken (geschnitten)

VerkehrsgrünvG

private Straße bzw Zufahrt

1607/1DB

Steuler (Bürgermeister) Markus (Fachbereichsleiter)

TiefgarageTg

MEHRFAMILIENHAUSGRUNDSTÜCKE 
WESTLICH SANDGRUBENSTRASSE 
EXPOSÉ

MEHRFAMILIENHAUSGRUNDSTÜCKE 
WESTLICH SANDGRUBENSTRASSE 
EXPOSÉ

GRUNDSTÜCKSBESCHREIBUNG
Eigentümer:    Stadt Crailsheim
Grundstücke:    Flst. 1607/1 mit 4.335 m² und Flst. 1607/3 mit 148 m² und 
    Teil der Sandgrubenstraße, Flst. 1548 mit 2.675 m²
Lage:    Westlich der Sandgrubenstraße
Grundstücksbelastung: unbebaute Grundstücke und keine Baulasten

GRUNDSTÜCKSVERKAUF
Verfügbarkeit:   Sofort
Kaufpreis:   Mind. 124,00 €/m²
Baugebot:    Beginn der Gebietserschließung innerhalb 1 Jahr nach Vertragsschluss, Fertigstellung 

der Erschließung und der Wohnhäuser innerhalb 
von 3,5 Jahren nach Vertragsschluss

GEPLANTE NUTZUNG
• Geschosswohnungsbau für Miet- und Eigentumswohnungen
• Drei Baukörper vorgesehen
• Drei Vollgeschosse und Staff elgeschoss mit einem Flach- und/oder Pultdach
• Planungsgrundlage ist der Bebauungsplan „Westlich Sandgrubenstraße“, Planbereich-Nr.: 87

ERSCHLIESSUNG
Die Gebietserschließung einschließlich öff entlicher Straße, Stellplätze, Begrünung und Bau des Regen rück haltebeckens 
(RRB) ist Sache des Investors. Nach Fertigstellung und Abnahme durch die Stadt Crailsheim (Tiefb au) erfolgt eine 
Übernahme der öff entlichen Verkehrsfl ächen einschließlich öff entlicher Stellplätze durch die Stadt Crailsheim. Hierzu 
wird zwischen Investor und Stadt Crailsheim ein Erschließungsvertrag abgeschlossen. Die interne Erschließungsstraße 
des Bauvorhabens verbleibt in Privateigentum.

PLANUNGSRECHT
Art der baulichen Nutzung:   Allgemeines Wohngebiet (WA) 
Maß der baulichen Nutzung:   GRZ 0,4
      Zahl der Vollgeschosse III + Staff elgeschoss
Dachform:     Flachdach/Pultdach, Dachneigung: 0-10°
Bauweise:     Off ene Bauweise
Geplante Wohneinheiten:   3 Häuser mit insgesamt 30 Wohneinheiten, 
     Carports und Tiefgarage
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Sachgebiet Stadtplanung:Baudezernat:

Bebauungsplan

Maßstab:     1 : 500 Datum:   20.02.2020

Baugebiet: "Westlich Sandgrubenstraße"
Planbereich-Nr.: 87

Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung
der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

WA Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Zeichenerklärung:

(§ 9 Abs.1 Nr.1,  BauGB, § 16 BauNVO)
Maß der baulichen Nutzung

Art der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs.2 Nr.1, § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Grünflächen
(§ 5 Abs.2 Nr.5 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6  BauGB)

öffentliche GrünflächenöG

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs.1 Nr.25 Buchstabe a) Abs.6  BauGB)

Anpflanzen: Bäume

pfg

(§ 5 Abs.2 Nr.10 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6  BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft

max. Außenwandhöhe: in Metern über Erdgeschossfußbodenhöhe

Zahl der VollgeschosseIII

Grundflächenzahl

AwH max = 14.00 m

Dachform: Pultdach / Dachneigung in GradPD  0° - 10°

(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

EFH = 425.50 m Festgesetzte Erdgeschossfußbodenhöhe der Hauptgebäude in Meter ü. Normal-Null
(§ 9 (2) BauGB + § 18 (1) BauNVO)

o offene Bauweise
Bauweise:

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

VG StellplätzeSt

vorh. Weg

Retentionsflächen gemäß Planeinschrieb: RegenrückhaltebeckenRRB

(§ 5 Abs.2 Nr.7 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.14 und Abs.6  BauGB)

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses

Füllschema der Nutzungsschablone

Bauweise

Grundflächenzahl (GRZ)

Art der baulichen Nutzung

Anzahl Vollgeschosse

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Höhenlinien

1607/1 Flurstücksnummer

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

Stellplätze

1.00 m Linien
  0.50 m Linien

Dachform Dachneigung

Sonstige Planzeichen

Carport und FahrradabstellbereichCp + F

maximale  Außenwandhöhe
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Sachgebiet Stadtplanung:Baudezernat:

Bebauungsplan

Maßstab:     1 : 500 Datum:   20.02.2020

Baugebiet: "Westlich Sandgrubenstraße"
Planbereich-Nr.: 87

Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung
der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

WA Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Zeichenerklärung:

(§ 9 Abs.1 Nr.1,  BauGB, § 16 BauNVO)
Maß der baulichen Nutzung

Art der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs.2 Nr.1, § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Grünflächen
(§ 5 Abs.2 Nr.5 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6  BauGB)

öffentliche GrünflächenöG

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs.1 Nr.25 Buchstabe a) Abs.6  BauGB)

Anpflanzen: Bäume

pfg

(§ 5 Abs.2 Nr.10 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6  BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft

max. Außenwandhöhe: in Metern über Erdgeschossfußbodenhöhe

Zahl der VollgeschosseIII

Grundflächenzahl

AwH max = 14.00 m

Dachform: Pultdach / Dachneigung in GradPD  0° - 10°

(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

EFH = 425.50 m Festgesetzte Erdgeschossfußbodenhöhe der Hauptgebäude in Meter ü. Normal-Null
(§ 9 (2) BauGB + § 18 (1) BauNVO)

o offene Bauweise
Bauweise:

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

VG StellplätzeSt

vorh. Weg

Retentionsflächen gemäß Planeinschrieb: RegenrückhaltebeckenRRB

(§ 5 Abs.2 Nr.7 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.14 und Abs.6  BauGB)

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses

Füllschema der Nutzungsschablone

Bauweise

Grundflächenzahl (GRZ)

Art der baulichen Nutzung

Anzahl Vollgeschosse

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs.7 BauGB)

Höhenlinien

1607/1 Flurstücksnummer

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

Stellplätze

1.00 m Linien
  0.50 m Linien

Dachform Dachneigung

Sonstige Planzeichen

Carport und FahrradabstellbereichCp + F

maximale  Außenwandhöhe

Hinweise

FD Dachform: Flachdach

St

-

0,4

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Spielplatz

Anpflanzen von Hecken (geschnitten)

VerkehrsgrünvG

private Straße bzw Zufahrt

1607/1DB

Steuler (Bürgermeister) Markus (Fachbereichsleiter)

TiefgarageTg
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VERKAUFSBEDINGUNGEN
Vorgesehen ist die Vergabe der Grundstücke auf Grundlage eines punktierten Vergabemodells. Die Grundstücksflächen 
sollen in einem Los vergeben werden. Die Vergabeentscheidung trifft der Gemeinderat.

ÜBERSICHT GEWICHTUNG DER KRITERIEN MIT DEN MAXIMAL MÖGLICHEN PUNKTEN

VERGABEKRITERIEN STÄDTISCHER MEHRFAMILIENHAUSBAUPLÄTZE
1.  Grundanforderungen an den Bewerber 

Bei den Grundanforderungen handelt es sich 
um Kriterien, die erfüllt werden müssen, um im 
Vergabeverfahren berücksichtigt werden zu können. 
Die Prüfung umfasst folgende Kriterien:
• Fristgerechte Bewerbung
•  Abgabe der Bewerbung in einem verschlossenen und 

gekennzeichneten Briefumschlag
• Unterschrift des Bieters
• Vollständigkeit der Unterlagen
• Finanzierungsnachweis für das Gesamtprojekt
•  Verpflichtung das Vorhaben im Erfolgsfall 

durchzuführen 
•  Einhaltung des Bebauungsplans Westlich 

Sandgrubenstraße Nr. 87

2.  Mindestkriterium Sozialer Wohnungsbau 
Voraussetzung ist 
• ab 7 Wohneinheiten (WE) eine Sozialmietwohnung, 
• ab 12 WE zwei Sozialmietwohnungen 
•  und für jeweils 6 weitere WE je 1 Sozialmietwohnung 

zu errichten. Die Größe der Sozialmietwohnungen 
muss mind. je 60 m² pro Wohnung betragen

 Für diese Wohnungen ist eine Mietpreisbindung mit 
33% unter der ortsüblichen Vergleichsmiete über 15 
Jahre (entsprechend den Fördervoraussetzungen des 
aktuellen Landeswohnraumförderprogramm VwV-
Wohnungsbau BW) einzuhalten.

3.  Modifizierung der Mindestkriterien 
Für die Erhöhung der Belegungsbindung auf 25 Jahre 
und/oder die Vergrößerung des Wohnraums auf mind. 
90 m² bei der verpflichtenden Sozial miet wohnung wird 
pro Wohneinheit jeweils 1 Punkt vergeben.

4.  Sozialmietwohnungen 
Für jede weitere Wohneinheit mit einer Belegungs-
bindung, die zusätzlich zu den verpflichtenden 

Voraussetzungen geschaffen wird, werden jeweils 
gestaffelt nach Wohnungsgrößen bei WE bis 45 m² 0,5 
Punkte, bei 46 - 65 m² 1 Punkt, bei 66 – 90 m² 1,5 Punkte 
und bei WE mit über 90 m² 2 Punkte vergeben. 

5.  Belegungsbindung 
Für die Erhöhung der Belegungsbindung von 15 auf 25 
Jahre wird je Wohneinheit 1 Punkt vergeben. 

6.  Höhe des Gebotes 
Für die Höhe des Gebots wird 1 Punkt vergeben, 
wenn das Gebot den kalkulierten Mindestpreis um 
mindestens 10 % übersteigt. Übersteigt das Gebot den 
kalkulierten Mindestpreis um mindestens 20 % werden 
dafür 2 Punkte vergeben.

7.  Flächenverbrauch 
Sieht der Entwurf den Stellplatznachweis gemäß 
LBO durch Tiefgaragenstellplätze vor, wird für eine 
Tiefgarage bis zu 10 Wohneinheiten 1 Punkt vergeben. 
Für eine Tiefgarage für mindestens 11 Wohneinheiten 
werden 2 Punkte vergeben. 

8.  Architektonische und städtebauliche Qualität* 
Bei mehreren Entwürfen erhält der beste Entwurf 2 
Punkte und der zweitbeste Entwurf 1 Punkt.

9.  Besondere konzeptionelle und innovative Ansätze* 
Bei mehreren Entwürfen erhält der beste Entwurf 2 
Punkte, der zweitbeste Entwurf 1 Punkt. Nachfolgend 
einige Beispiele:
• rollstuhlgerechte Ausführung der barrierefreien WE
•  Energetischer Ausbaustandard ist besser als die 

gültige Energieeinsparverordnung (ENEV)
• Besondere ökologische Materialien werden verwendet

* Die Bewertung des Angebots erfolgt pro Los und nicht pro Wohngebäude.

Kriterium Gewichtung 
in Punkten

Sozialmietwohnungen
Für jede zusätzliche Wohnung in der 
Größe
• bis 45 m²
• 46 – 65 m²
• 66 – 90 m²
• über 90 m²

0,5
1

1,5
2

Belegungsbindungen
Erhöhung von 15 auf 25 Jahre je WE 1

Modifizierung der Mindestkriterien
für jede verpflichtende  
Sozial  miet wohnung bei
•  Erhöhung der Belegungsbindung  

von 15 auf 25 Jahre
•  Erhöhung der Wohnfläche auf  

mind. 90 m²

1

1

Kriterium Gewichtung 
in Punkten

Höhe des Angebots
•  Gebot mind. 10% über  

kalkuliertem Mindestpreis
•  Gebot mind. 20% über  

kalkuliertem Mindestpreis

1

2

Flächenverbrauch
•  bei einer Tiefgarage bis zu 10 WE
•  für eine Tiefgarage bei mind. 11 WE

1
2

Architektonische und städtebauliche 
Qualität (bei mehreren Entwürfen)
• für den besten Entwurf
• für den zweitbesten Entwurf

2
1

Besondere konzeptionelle und 
• für den besten Entwurf
• für den zweitbesten Entwurf

2
1

innovative Ansätze
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STADTTEIL SCHIESSBERG
Das neue Wohnbaugebiet „Westlich Sandgrubenstraße“ liegt zentrumsnah im nördlichen Teil des Stadtteils 
Schießberg. Das Gebiet umfasst eine Fläche von ca. 0,52 ha.

VORHANDENE INFRASTRUKTUR
Nähe zum Schulzentrum u.a. Gymnasium, Realschule und Kindergarten, Nähe zu Sport- und Freizeiteinrichtungen 
sowie Kinderspielplatz.

Die Interessenten erklären, dass Sie geistige Urheber, bzw. Eigentümer des eingereichten Konzepts und der Projekt-
unterlagen sind und im Erfolgsfall die weiteren Vorbereitungen und Durchführung des Bauvorhabens zu den darin 
getroffenen Aussagen annehmen. Die Stadt Crailsheim behält sich vor, das Verfahren jederzeit einzustellen, ohne 
dass hierdurch Ansprüche potentieller Interessenten geltend gemacht werden können. Die Kosten der Teilnahme am 
Interessenbekundungsverfahren werden nicht erstattet.

ANGEBOTSABGABE
Angebote können zusammen mit einem Bebauungs- und Erschließungskonzept bis zum 08.01.2024, 12 Uhr erfolgen.

Das Bebauungskonzept muss enthalten:
1. Lageplan mit Aussagen zur Erschließung, Geschossigkeit, Parkierung und Freiflächen im Maßstab 1:500
2. Ansichten mit Darstellungen der Höhe der Gebäude im Maßstab 1:200
3.  Flächenbilanz: Anzahl und Größen der Wohneinheiten, GRZ Bebauung, GRZ mit Nebenanlagen, GFZ, Bruttowohn-

fläche, Nettogeschossfläche
4. Finanzierungsnachweis in Höhe des abgegebenen Gebotes
5. Datenblatt „Übersicht zum Angebot“ (abrufbar unter der angegebenen Homepage-URL)

Alle Unterlagen sind zwingend in Papierform in verschlossenem Umschlag mit der Kennzeichnung „Angebot Mehr-
familienhausbebauung Westlich Sandgrubenstraße“ bei der Stadt Crailsheim, SG Liegenschaften, Marktplatz 1, 74564 
Crailsheim einzureichen. Sollten die Unterlagen nicht vollständig sein, kann der Bewerber beim Vergabeverfahren nicht 
berücksichtigt werden.

Das einzureichende Konzept muss dem gültigen Bebauungsplan und dem ausgewiesenen Kaufpreis (Mindestvoraus-
setzungen) entsprechen. Verpflichtende Voraussetzung für die Bewerbung ist ebenfalls die Herstellung von sozialem 
Wohnraum.

KONTAKT BEI FRAGEN ZUM GRUNDSTÜCK
Frau Diana Fath
Telefon: +49 7951 403-1206
E-Mail: diana.fath@crailsheim.de

Herr Norbert Stengel 
Telefon: +49 7951 403-1222
E-Mail: norbert.stengel@crailsheim.de

KONTAKT BEI FRAGEN ZUR PLANUNG
Herr Daniel Orsinger
Telefon: +49 7951 403-1353
E-Mail: daniel.orsinger@crailsheim.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.crailsheim.de/mehrfamilienhausbauplaetze+ 
westlichsandgrubenstrasse
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